
Erlaubnispflicht gem. Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) 
 

Güterkraftverkehr 
= ... geschäftsmäßige oder entgeldliche Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, die 
einschließlich  Anhänger ein höheres zul. Gesamtgewicht als 3,5 t haben (§ 1 Abs. 1 
GüKG). Güterkraftverkehr, der nicht Werkverkehr darstellt, ist gewerblicher Güterkraftver-
kehr (§ 1 Abs. 4 GüKG). 

         
 
 

Werkverkehr Gewerblicher Güterkraftverkehr 

   
        

Werkverkehr  
(§ 1 Abs. 2 GüKG) 

Werkverkehr 
(§ 1 Abs. 3 GüKG) 

Kraftfahrzeuge über 3,5 t zul. Ge-
samtgewicht einschl. Anhänger 

 
Werkverkehr ist Güterkraftver-
kehr für eigene Zwecke des 
Unternehmens wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
1. Die beförderten Güter müs-
sen Eigentum des Unterneh-
mens oder von ihm verkauft, 
gekauft, vermietet, gemietet, 
hergestellt, erzeugt, gewonnen, 
bearbeitet oder instand gesetzt 
worden sein. 
 
2. Die Beförderung muss der 
Anlieferung der Güter zum 
Unternehmen, ihrem Versand 
vom Unternehmen, ihrer Ver-
bringung innerhalb oder - zum 
Eigengebrauch - außerhalb des 
Unternehmens dienen. 
 
3. Die für die Beförderung 
verwendeten Kraftfahrzeuge 
müssen vom eigenen Personal 
des Unternehmens geführt  
werden oder von Personal, das 
dem Unternehmen im Rahmen 
einer vertraglichen Verpflich-
tung zur Verfügung gestellt 
worden ist (Leiharbeitnehmer). 
 
4. Die Beförderung darf nur 
eine Hilfstätigkeit im Rahmen 
der gesamten Tätigkeit des 
Unternehmens darstellen. 
 

Den Bestimmungen über  den 
Werkverkehr unterliegt auch die 
Beförderung von Gütern durch 
Handelsvertreter, Handelsmak-
ler und Kommissionäre, soweit 
 
1. deren geschäftliche Tätigkeit 
sich auf diese Güter bezieht, 
 
2. die nebenstehenden Voraus-
setzungen 2 - 4 vorliegen und 
 
3.  ein Kraftfahrzeug verwendet 
wird, dessen Nutzlast ein-
schließlich der Nutzlast eines 
Anhängers 4 t nicht überschrei-
ten darf. 

 

LKW 

 

PKW 

 
 
 

 

  Erlaubnispflicht * 

(§ 3 Abs. 1 GüKG) 
 

 
 
                             in Form der ... 

Erlaubnis für den 
gewerblichen Gü-

terkraftverkehr 
(§ 3 Abs. 1 GüKG) 

Gemeinschafts-
lizenz 

 
(§ 5 GüKG) 

 
 

innerstaatlicher  
Verkehr 

grenzüberschrei-
tender Verkehr mit 

EG- bzw. EWR-
Staaten 

Kabotageverkehr in 
EG- bzw.  

EWR-Staaten 

 

 
 

Erlaubnis- + Versicherungsfreiheit 
(§ 9 GüKG) 

Versicherungspflicht 
(§ 7a GüKG) 

 
aber: 
 

Meldepflicht BAG  
(Werkverkehrsdatei) 

(§ 15a GüKG) 

  

* Erlaubnisvoraussetzungen: 
   - Zuverlässigkeit 
   - finanzielle Leistungsfähigkeit 
   - fachliche Eignung 

 
Bitte Rückseite beachten! 
 
 
 
 



 

 
 
Erlaubnisfreier Güterkraftverkehr (§ 2 Abs. 1 GüKG) 

 
Die Vorschriften des Güterkraftverkehrsgesetzes finden keine Anwendung auf: 
 
- die gelegentliche, nicht gewerbsmäßige Beförderung von Gütern durch Vereine für ihre Zwecke oder für gemeinnüt-

zige Zwecke, 
 
- die Beförderung von Gütern durch Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im Rahmen 

ihrer öffentlichen Aufgaben, 
 
- die Beförderung von beschädigten oder reparaturbedürftigen Fahrzeugen aus Gründen der Verkehrssicherheit oder 

zum Zwecke der Rückführung, 
 
- die Beförderung von Gütern bei der Durchführung von Verkehrsdiensten, die nach dem Personenbeförderungsge-

setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBL. S. 1690) in der jeweils geltenden Fassung 
genehmigt wurden, 

 
- die Beförderung von Medikamenten, medizinischen Geräten und Ausrüstungen sowie anderen zur Hilfeleistung in 

dringenden Notfällen bestimmten Gütern, 
 
- die Beförderung von Milch und Milcherzeugnissen für andere zwischen landwirtschaftlichen Betrieben, Milchsam-

melstellen und Molkereien durch landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne des Gesetzes über die Alterssicherung 
der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGB. S. 1890) in der jeweils geltenden Fassung, 

 
- die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben übliche Beförderung von land- und forstwirtschaftlichen Bedarfsgütern 

oder  Erzeugnissen 
  a) für eigene Zwecke 
  b) für andere Betriebe dieser Art 
   aa) im Rahmen der Nachbarschaftshilfe 
   bb) im Rahmen eines Maschinenringes oder eines vergleichbaren wirtschaftlichen Zusammenschlusses, 

sofern die  Beförderung innerhalb eines Umkreises von 75 Kilometern in der Luftlinie um den regelmä-
ßigen Standort des Kraftfahrzeugs, den Wohnsitz oder den Sitz des Halters im Sinne des § 6 Absatz 4 
Nummer 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung mit Zugmaschinen oder Sonderfahrzeugen durchge-
führt wird, die nach § 3 Nr. 7 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in der Fassung  der Bekanntmachung 
vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3818) von der Kraftfahrzeugsteuer befreit sind; 

 Werden bei Beförderungen dieser Art nicht von der Kraftfahrzeugsteuer befreite Fahrzeuge eingesetzt, hat der Be-
förderer dafür zu sorgen, dass während der Beförderung ein Begleitpapier oder ein sonstiger Nachweis mitgeführt 
wird, in dem das beförderte Gut, Be- und Entladeort sowie der land- und forstwirtschaftliche Betrieb, für den die Be-
förderung erfolgt, angegeben werden; in diesen Fällen sind die Unterlagen während der Beförderung mitzuführen 
und bei Kontrollen vorzulegen, 

 
- die im Rahmen der Gewerbeausübung erfolgende Beförderung von Betriebseinrichtungen für eigene Zwecke, 
 
- die Beförderung von Postsendungen im Rahmen von Universaldienstleistungen durch Postdienstleister gemäß § 1 

Absatz 1 der Post-Universaldienstleistungsverordnung. 
 
 

Weitere, den Regelungen des GüKG nicht unterliegende Beförderungsfälle: 
 
- die geschäftsmäßige  oder entgeldliche Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, die einschließlich Anhänger 

kein  höheres zulässiges Gesamtgewicht als 3,5 Tonnen haben, oder 
 
- die Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, die einschließlich Anhänger zwar ein höheres zulässiges Gesamt-

gewicht  als 3,5 Tonnen haben, der Transport jedoch weder geschäftsmäßig noch entgeltlich erfolgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Rückseite 


